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vielen Dank für Ihre E-Mail vom 12.05.2022, die im Ministerium für Justiz und 
Verbraucherschutz des Landes Sachsen-Anhalt am 12.05.2022 eingegangen 
ist. 
 
Ihr Antrag ist so auszulegen, dass die von Ihnen gestellten Fragen erst dann 
beantwortet  werden  sollen,  sobald  Sie  Auskunft  über  eine  etwaige  Kosten-
pflicht  Ihres  Antrages  und  die  voraussichtlichen  Kosten  erhalten  haben  und 
sich in Kenntnis der voraussichtlichen Kosten für die Beantwortung  entschie-
den haben. 
 
Für  die  Beantwortung  Ihres  Antrages  werden  gemäß  §  10  Informations- 
zugangsgesetz Sachsen-Anhalt (IZG LSA) i. V. m.  § 1 der Verordnung  über 
die  Kosten  nach  dem Informationszugangsgesetz  Sachsen-Anhalt (IZG  LSA 
KostVO)  Gebühren  und Auslagen  erhoben.  Die Gebühren  belaufen  sich  auf 
höchstens 1.000,00 € zzgl. Auslagen. 
 
Zur Höhe der voraussichtlichen Kosten wird darauf hingewiesen, dass 
zunächst  alle  Justizvollzugseinrichtungen  des  Landes  Sachsen-Anhalt  um 
eine Zuarbeit zu den einzelnen Fragen gebeten werden müssen.  Zur Beant-
wortung  der  Anfrage  auf  diesem Wege  wären  5  Mitarbeiter/-innen  der  Lauf-
bahngruppe  2  zweites  Einstiegsamt  erforderlich,  hiervon  jeweils  ein/ eine 
Mitarbeiter/-in in den 5 Justizvollzugseinrichtungen und ein/eine Mitarbeiter/-in 
im Ministerium für Justiz und Verbraucherschutz. 
 

Magdeburg, 19. Mai 2022 
 
Ihr Zeichen/Ihre Nachricht vom: 
Ihr Schreiben vom 12.05.2022 
 
Az.: 1552(V) E-304.1972/2022 
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Herrn Meier 
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Informationen zum Datenschutz finden 
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Bei  einem  voraussichtlichen  Zeitaufwand  von  jeweils  drei  Stunden  würden  gem.  §  3  Abs.  1 
Nr. 4 AllGO LSA Kosten in Höhe von (6 x 3 Std. x 71 Euro/Std. =) 1.278,00 € anfallen, mithin 
begrenzt auf 1.000,00 €. 
 
Wir dürfen Sie um eine Mitteilung bitten, ob Sie in Kenntnis der Kostenpflicht und der  voraus-
sichtlichen  Höhe  der  Kostenpflicht  eine  Bescheidung  Ihres  Antrages  wünschen  oder  ob  sich 
Ihr Antrag insoweit erledigt hat. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Im Auftrag 
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